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1. Auftrag

Die Geschäftsführung der

INGO - International NGO - Accountability Charter

Berlin
(im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt)

beauftragte uns, den Jahresabschluss der werbenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2023
unter Beachtung der deut schen handelsrechtli chen Vorschriften und der ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags ohne Be urteilungen zu erstellen und hierüber Be richt
zu erstatten.

Dieser Bericht ist ausschließlich an die INGO - International NGO - Accountability Charter,
Berlin, gerichtet.

Dem Auftrag liegen unsere diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbe-
dingungen (AAB), Stand 1. August 2022, zugrunde. Diese gelten, soweit dies nach ihrem In-
halt in Frage kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.

Die Erstellung des Jahresabschlusses wurde unter Beachtung der gesetzli chen Vorschrif ten
des deutschen Handelsrechtes einschließlich der Grundsätze ordnungs mäßiger Buch füh  -
rung, der ergän zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie der Verlaut ba rung
der Bundessteu erberaterkammer zu den Grundsät zen für die Erstellung von Jahres abschlüs-
sen vorge nom men.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurtei lun gen umfass te
die Entwicklung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der uns vorge-
legten Belege, Bücher und Be standsnach weise unter Berück sich tigung der uns erteil ten Aus-
künfte und Vorgaben zu den anzuwen denden Bilan zierungs- und Bewertungsmetho den.

Der Auftrag erstreckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion inter-
ner Kontrollen sowie der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Be-
urteilung der Inventuren, der Periodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewertung nicht
zum Auftragsumfang. 

Der von uns erstellte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
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nung, ist dem Bericht als Anlagen 1 bis 2 bei ge fügt; zu den weite ren Anla gen sie he Anla-
genver zeichnis.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Ge-
sell schaft unterschreitet darüber hinaus die Größenmerkmale des § 267a Abs. 1 HGB und
gilt damit als Kleinstkapitalgesellschaft. Die Gesellschaft nimmt ihr Wahlrecht des § 264 Abs.
1 Satz 5 HGB in Anspruch und verzichtet auf einen Anhang.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 18. Dezember 2023 ist die Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2023 aufgelöst worden. Gläubiger der Gesellschaft haben sich bei der Liquidatorin zu
melden. 

Liquidatorin ist: Frau Megan Colnar,

Anschrift: 

INGO - International NGO - Accountability Charter gUG (haftungsbeschränkt),                   
c/o International Civil Society Centre gGmbH, Agricolastraße 26, 10555 Berlin.

Die Bewertung erfolgte nach Fortführungswerten gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

2. Auftragsdurchführung

2.1. Gegenstand, Art und Umfang des Auftrags

Gegenstand unseres Auftrags war die Erstellung des Jahresabschlusses für das Ge schäfts-
jahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 nach den für alle Kauf leu te gel tenden
han dels rechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vor schriften für
Kapi talge sellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den weiteren rechtsformspezifi schen Vorschrif-
ten sowie den ergän zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sowie für die Aufstellung des
Jahresabschlusses, für die Ausübung materieller und formeller Ges taltungs möglichkei ten
und für die Entschei dungen über die Anwendung von Aufstel lungs- und Offen legungser-
leichterungen tragen die gesetzlichen Vertreter der Gesell schaft.

Unser Auftrag umfasst sämtliche Tätigkeiten, die erforderlich sind, um aufgrund der uns vor-
gelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der eingeholten Auskünfte zu den
anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden die gesetzlich vorgeschriebene Bi-
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lanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen.

Ausgangspunkt unserer Arbeiten war der von der BRAUS BERATUNG+REVISION GmbH
erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Prüfbericht vom 25. März 2024).

Wir haben auf Basis der ungeprüften und lediglich auf offensichtliche Unrichtigkeiten durch-
gesehenen Konten und Bestandsnachweise unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte
zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung die Er stellung des Jahresab-
schlusses vorgenommen.

Sofern steuerliche Sondervorschriften anzuwenden waren, die nicht im Einklang mit dem
Handelsrecht stehen, wurden diese im Rahmen einer gesonderten Überleitungsrechnung be-
rücksichtigt.

Unsere Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich der Be richtsabfas sung
führten wir mit Unterbrechungen in den Monaten März 2024 bis Januar 2025 in unserem Bü-
ro durch.

Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle ver langten
Auskünfte er teilt worden.

Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zur Jahresab-
schlusserstellung erteilt.

2.2. Erläuterungen zur Rechnungslegung

2.2.1. Buchführung

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung wurde von Januar 2023 bis Juni 2023 von uns unter
Einsatz der Software der DATEV eG, Nürnberg, geführt. Seit Juli 2023 wird diese von einem
externen Anbieter übernommen. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen werden durch
SCHLARMANN vonGEYSO er le digt.

Das Belegwesen ist geordnet und gewährleistet zusammen mit den von uns geführten Bü-
chern und sonstigen Unterlagen die Nachprüfbarkeit.
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2.2.2. Jahresabschluss

2.2.2.1. Aufstellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB
(§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaf ten im Zwei-
ten Ab schnitt (§§ 264 ff.) aufge stellt worden.

Der Jahresabschluss schließt an den Prüfbericht des Vorjahresabschluss an, der von den
Gesellschaftern un verändert festgestellt wurde.

Nach der schriftlichen Erklärung der Geschäftsführung enthält der Jahresabschluss alle bi-
lanzierungs pflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten
sowie Auf wendungen und Erträge.

2.2.2.2. Bilanzierung und Bewertung

Nach Auskunft der Geschäftsführung werden für Vermö gensgegenstände und Schulden die
erforderlichen Be standsnachweise geführt.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurden laut Angabe der Ge-
schäftsführung die Vorschriften des HGB (§§ 252 bis 256a) und die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung beachtet.

2.2.2.3. Gliederung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften
der §§ 265 bis 277 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größen-
abhängigen Erleichterungen gemäß § 267a Abs. 1 in Verbindung mit § 264 Abs. 1 S. 5, 266
Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem verkürzten Gesamtkostenverfahren gemäß
§ 275 Abs. 5 HGB aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften
der §§ 265 bis 277 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größen-
abhängigen Erleichterungen gemäß § 267a Abs. 1 in Verbindung mit § 264 Abs. 1 S. 5, 266
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Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem verkürzten Gesamtkostenverfahren gemäß
§ 275 Abs. 5 HGB aufgestellt.

2.2.2.4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden am Bilanzstich-
tag nach den uns erteilten Auskünften nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3a HGB sind -soweit vorhanden-
unter der Bilanz darge stellt.

2.2.3. Lagebericht

Die Aufstellung eines Lageberichts erfolgte nicht, da die INGO - International NGO - Ac-
countability Charter als Kleinstkapi talgesellschaft ge mäß § 264 Abs. 1 S. 4 in Verbindung mit
§ 267a Abs. 2 HGB hierzu nicht verpflichtet ist.
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3. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Uns liegen keine Anhaltspunkte für offensichtliche Unrichtigkeiten der uns vorgelegten Unter-
lagen und der uns erteilten Auskünfte sowie für Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften vor.

Nach der schriftlichen Erklärung der Geschäftsführung enthält die Bilanz alle bilanzierungs-
pflichtigen Vermögens gegenstände, Schulden, Rech nungsabgrenzungsposten sowie Auf-
wendungen und Erträge.

Nach Abschluss des Auftrags versehen wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
der INGO - Interna tional NGO - Accountability Charter, Berlin, in der diesem Bericht als An la-
gen 1 bis 2 beige fügten Fas sung mit folgen der Bescheinigung:
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Anlagen zum Bericht über die Erstellung

des Jahresabschlusses der werbenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2023



 
INGO - International NGO - Accountability Charter, Berlin

(eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter 212396)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Anlage 1

AKTIVA PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 22.126,81 16.200,00

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks 90.014,70 186.761,86

B. Rechnungsabgrenzungsposten 231,40 182,00

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 1,00 1,00

II. Kapitalrücklage 111.146,03 111.146,03

III. Gewinnrücklagen 21.298,24 21.298,24

IV. Gewinnvortrag 33.779,27 63.894,72

V. Jahresfehlbetrag -107.691,18 -30.514,45

B. Rückstellungen 32.928,25 19.865,00

C. Verbindlichkeiten 20.911,30 17.453,32

112.372,91 203.143,86 112.372,91 203.143,86

Berlin, 24. Januar 2025

Megan Colnar
- Liquidatorin -



 Anlage 2
 Seite 1

INGO - International NGO - Accountability Charter, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

2023 2022
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 138.529,69 188.796,82

2. Gesamtleistung 138.529,69 188.796,82

3. Sonstige betriebliche
Erträge 115.288,18 173.759,63

4. Materialaufwand -3.315,41 -11.295,61

5. Personalaufwand -227.294,92 -248.251,46

6. Sonstige betriebliche
Aufwendungen -130.898,72 -133.523,83

7. Ergebnis nach Steuern -107.691,18 -30.514,45

8. Jahresfehlbetrag -107.691,18 -30.514,45
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Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB) 
Die vorliegenden allgemeinen Auftragsbedingungen (nachstehend Ä$$%³��JHOWHQ�I�U�/HLVWXQJHQ�GHU  
Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG,  
Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH,  
(nachstehend auch Baker Tilly)  
an den Mandanten (nachstehend Mandant), soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 
Hierbei finden für die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH die berufsspezifischen Vorschriften für Rechtsanwälte (BRAO, BORA, RVG) und für die 
Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG die berufsspezifischen Vorschriften für Steuerberater (StBerG, BOStB, StBVV) Anwendung. Ab-
weichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Mandanten finden keine Anwendung, auch wenn Baker Tilly diesen nicht nochmals widerspricht und die 
vertraglich geschuldete Leistung vorbehaltlos erbringt. Im Übrigen gehen einzelvertragliche Regelungen, insbesondere Regelungen des Mandatsvertrags, 
den vorliegenden AAB und diese wiederum den vorgenannten berufsspezifischen Vorschriften im Rang stets vor, soweit nicht einzelne dieser Vorschriften 
gesetzlich zwingend sind.  

1. Umfang und Ausführung des Auftrags 

a) Der erteilte Auftrag (nachstehend Mandatsvertrag) wird nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt. Tätigkei-
ten nach § 33 StBerG werden stets durch die Baker Tilly Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG oder die Baker Tilly Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH, darüberhinausgehende Tätigkeiten im Sinne von § 3 
BRAO werden ausschließlich durch die Baker Tilly Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH erbracht.  

b) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
vom Mandanten übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere 
der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Mandatsvertrag, wenn dies 
in Textform vereinbart ist. Baker Tilly wird die vom Mandanten genann-
ten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde le-
gen. Soweit offensichtliche Unrichtigkeiten festgestellt werden, wird Ba-
ker Tilly darauf hinweisen.  

2. Verschwiegenheit, Datenschutz, Kommunikation 

a) Baker Tilly ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die Baker Tilly im Zu-
sammenhang mit der Ausführung des Mandatsvertrags zur Kenntnis 
gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Mandant 
Baker Tilly von dieser Verpflichtung entbindet. Der Mandant hat Baker 
Tilly auf Verlangen die Entbindung in Textform zu bestätigen. Die Ver-
schwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Mandatsver-
trags fort. 

b) Sofern gesetzlich/berufsrechtlich nicht vorgesehen, erstreckt sich die 
Verschwiegenheitspflicht von Baker Tilly jedoch nicht auf Tatsachen 
und Informationen, die Baker Tilly zum Zeitpunkt der Überlassung durch 
den Mandanten bereits bekannt waren.  

c) Die Verschwiegenheitspflicht besteht ferner nicht, soweit die Offenle-
gung zur Wahrung berechtigter Interessen von Baker Tilly erforderlich 
ist.  

d) Baker Tilly ist berechtigt, auftragsbezogene Daten allgemein und insbe-
sondere solche, die bestimmten Personen zugeordnet werden können 
�ÄSHUVRQHQEH]RJHQH�'DWHQ³���GLe Baker Tilly vom Mandanten erhält, im 
Zusammenhang mit der Erbringung der beauftragten Leistungen und im 
Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den Vor-
schriften der Verordnung (EU) 2016/679 (EU-DS-GVO) selbst oder 
durch Dritte zu erheben und in automatisierten Dateien zu verarbeiten 
sowie zur Einhaltung berufsrechtlicher Vorschriften, zur Vermeidung 
von Interessenkonflikten, zum Zwecke des Qualitäts- und Risikomana-
gements, der Rechnungslegung und/oder im Zusammenhang mit der 
Erbringung anderer administrativer und IT-Unterstützungsleistungen an 
andere Baker Tilly Gesellschaften in Deutschland weiterzuleiten. Der 
Mandant erklärt, dass er befugt ist, Baker Tilly personenbezogene Da-
ten im Zusammenhang mit der Erbringung der beauftragten Leistungen 
zur Verfügung zu stellen und dass die so zur Verfügung gestellten per-
sonenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit geltendem Recht 
durch den Mandanten erhoben und verarbeitet wurden. Werden perso-
nenbezogene Daten im Rahmen einer Unterbeauftragung nicht inner-
halb der Europäischen Union bzw. im europäischen Wirtschaftsraum 
verarbeitet, wird Baker Tilly mit dem Unterauftragnehmer sog. Stan-
darddatenschutzklauseln, die ggf. um zusätzliche Garantien erweitert 
werden, vereinbaren. 

e) Baker Tilly nutzt zur Leistungserbringung und -abrechnung insbeson-
dere Systeme der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, der DATEV eG, Nürn-
berg, der Microsoft Ireland Operations Ltd., Dublin/Irland, sowie der 
SAP SE, Walldorf. Dem liegen Vereinbarungen gemäß §§ 43e BRAO, 
26a BNotO und 62a StBerG zu Grunde, die insbesondere das Interesse 
des Mandanten an der Wahrung des Mandatsgeheimnisses schützen. 
Der Mandant erklärt sich ausdrücklich mit der Verarbeitung und Spei-
cherung von mandats- und personenbezogenen Daten auf Systemen 
der vorgenannten Unternehmen einverstanden.  

f) Keine Verschwiegenheitspflicht soll insoweit bestehen, als dass die Of-
fenlegung von Mandatsinhalten oder auftragsbezogenen Daten zur 
Durchführung eines Zertifizierungsaudits oder der Jahresabschlussprü-
fung von Baker Tilly erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen 
ihrerseits zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Der 
Mandant erklärt sich damit einverstanden, dass durch Zertifizierer/Au-
ditor/Jahresabschlussprüfer Einsicht in die den Mandanten betreffende 
von Baker Tilly abgelegte und geführte Handakte genommen wird.  

g) Der Mandant und Baker Tilly erklären sich damit einverstanden, dass 
auftragsbezogene Daten und Informationen schriftlich und telefonisch 
sowie per Fax und E-Mail kommuniziert werden dürfen und dies keinen 
Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflichten darstellt. Beiden ist be-
wusst, dass die Kommunikation per Datenfernübertragung und insbe-
sondere die Kommunikation per E-Mail Risiken birgt. Baker Tilly über-
nimmt keine Haftung für Schäden, verursacht durch technische Fehler 
oder unberechtigten Zugang von Dritten, es sei denn der Fehler ist 
durch Baker Tilly zu vertreten. Sollten besondere, über das normale 
Maß hinausgehende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müs-
sen, so ist eine entsprechende Vereinbarung in Textform über die Be-
achtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen, ins-
besondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlüsselung vorgenommen 
werden muss.  

3. Mitwirkung Dritter 

Baker Tilly ist berechtigt, zur Durchführung des Mandatsvertrags Mitar-
beiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen her-
anzuziehen. Baker Tilly wird dafür sorgen, dass diese sich im gleichen 
Umfang zur Verschwiegenheit und zur Beachtung des Datengeheimnis-
ses entsprechend Ziffer 2 verpflichten, wie Baker Tilly selbst.  

4. Haftungsbeschränkung 

a) Baker Tilly haftet nur für eigenes Verschulden sowie für das Verschul-
den ihrer Erfüllungsgehilfen. Die Baker Tilly Unternehmensberatung 
GmbH haftet nur für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Mandatsvertrags erst ermöglicht.  

b) Baker Tilly haftet dem Mandanten oder sonstigen Berechtigten gegen-
über ferner für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit.  

c) Der Anspruch des Mandanten gegen Baker Tilly auf Ersatz eines nach 
Ziffer 4a) verursachten Schadens wird, sofern nicht infolge grober Fahr-
lässigkeit oder Vorsatzes verursacht, wie folgt begrenzt:  
(1) Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG:  

4.000.000,00 ¼��LQ�:RUWHQ��(XUR�vier Millionen); 
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(2) Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH:  
Beschränkt auf vertragstypische vorhersehbare Schäden in Höhe 
von maximal �������������¼��LQ�:RUWHQ��(XUR�I�QI�0LOOLRQHQ�� 

(3) Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH:   
10.000.000,00 ¼��LQ�:RUWHQ��(XUR�]HKn Millionen). 

Vorgenannte Haftungshöchstsummen können im Rahmen der Erfüllung 
eines einheitlichen Mandatsvertrags ± auch wenn verschiedene Pflicht-
verletzungen und Schadensfälle gegeben sind ± von jeder schadens-
verursachenden Baker Tilly-Gesellschaft insgesamt nur jeweils einmal 
in Anspruch genommen werden.  

d) In Bezug auf Ziffer 4a) ist jedwede Haftung oder Verantwortlichkeit von 
Baker Tilly gegenüber Dritten ausgeschlossen, soweit diese nicht durch 
Vereinbarung in Textform ausdrücklich oder auf Grund besonderer Stel-
lung zum Mandanten in den Schutzbereich des Mandatsvertrags einbe-
zogen wurden. Sofern sich die Schutzwirkung des Vertrags auch auf 
Dritte erstreckt, gilt Ziffer 4c) auch ihnen gegenüber. § 334 BGB findet 
entsprechende Anwendung. Die vereinbarte Haftungshöchstsumme 
steht dann dem Mandanten und dem Dritten gemeinschaftlich zur Ver-
fügung und nicht jedem einzeln. 

e) Sollte im Einzelfall auf Grund des Gegenstands des Mandatsvertrags 
die Begrenzung der Haftung von Baker Tilly auf einen höheren als den 
in Ziffer 4c) genannten Betrag angemessen sein oder durch den Man-
danten gewünscht werden, so wird Baker Tilly sich bemühen, eine ent-
sprechend erweiterte Deckung anzubieten. Im Gegenzug ist der Man-
dant verpflichtet, eine zusätzliche Haftungsvergütung in auszuhandeln-
der Höhe zu zahlen.  

5. Weitergabe von Arbeitsergebnissen von Baker Tilly, Haftungsfrei-
stellung 

a) Soweit der Mandant nicht auf Grund zwingender gesetzlicher Bestim-
mungen oder gerichtlicher/behördlicher Anordnungen zur Offenlegung 
verpflichtet ist, bedarf die Weitergabe beruflicher Äußerungen und/oder 
von auftragsbezogenen Arbeitsergebnissen von Baker Tilly (Gutachten, 
fachliche Stellungnahmen und dergleichen) oder auch Teile davon 
durch den Mandant an einen Dritten der vorherigen Zustimmung von 
Baker Tilly, soweit sich nicht bereits aus dem Inhalt des Mandatsvertrag 
die Einwilligung zur Weitergabe an einen konkret bestimmten Dritten 
ergibt. Als Dritte im Sinne dieser Regelung gelten auch Anteilseigner, 
Beauftragte und/oder Beteiligungsgesellschaften des Mandanten. Die 
Zustimmung wird in der Regel nur bei Abschluss einer die Weitergabe 
und Haftungsbeschränkung regelnden Vereinbarung in Textform zwi-
schen Baker Tilly, dem Mandanten und dem Dritten erteilt. 

b) Der Mandant steht dafür ein, dass von Baker Tilly gefertigte Gutachten, 
Verträge, Entwürfe, Aufstellungen und dergleichen nur im Rahmen der 
zuvor abgestimmten Zweckbestimmung und ausschließlich unbearbei-
tet/unverändert verwendet werden.  

6. Pflichten des Mandanten; Unterlassene Mitwirkung und Annahme-
verzug 

a) Der Mandant ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsge-
mäßen Erledigung des Mandatsvertrag erforderlich ist. 

b) Der Mandant wird Baker Tilly nach bestem Wissen und Gewissen un-
terstützen. Insbesondere hat er Baker Tilly unaufgefordert alle für die 
Durchführung des Mandatsvertrags notwendigen Unterlagen und Infor-
mationen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben oder mitzuteilen, 
dass Baker Tilly eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und 
Umstände und für die Abgabe vollständiger Erklärungen, die für die 
Durchführung des Mandatsvertrags von Bedeutung sein können. Dies 
gilt auch für Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit 
von Baker Tilly bekannt werden.  

c) Unterlässt der Mandant eine ihn treffende Verpflichtung, eine ihm oblie-
gende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der von Baker Tilly 
angebotenen Leistung in Verzug, so ist Baker Tilly berechtigt, eine an-
gemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass Baker Tilly die 
Fortsetzung des Vertrags nach fruchtlosem Ablauf der Frist ablehnt. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist darf Baker Tilly den Vertrag fristlos 
kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch von Baker Tilly auf Ersatz der 
durch die Pflichtverletzung, den Verzug oder die unterlassene 

Mitwirkung des Mandanten entstehenden Mehraufwendungen sowie 
des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn Baker Tilly von 
dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.  

7. Meldung internationaler Steuergestaltungen 

Gemäß §§ 138d ff. der Abgabenordnung (AO) besteht in Fällen soge-
nannter internationaler Steuergestaltungen, bei Eintreten definierter Vo-
raussetzungen, die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung sowohl von 
gestaltungs- als auch von personenbezogenen Daten (u.a. der Nutzer) 
an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Sofern Baker Tilly mittel-
bar oder unmittelbar an einer solchen Steuergestaltung beteiligt ist, gilt 
Baker Tilly als sog. Intermediär mit den vorgenannten Meldepflichten. 
Soweit der Mandant Baker Tilly nicht aktiv von seiner gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht gegenüber den zuständigen Finanzbehörden be-
freit, geht die Pflicht zur Meldung personenbezogener Daten auf den 
Mandanten als Nutzer über. Die Pflicht zur Meldung (anonymisierter) 
gestaltungsbezogener Daten verbleibt auch dann bei Baker Tilly. In die-
sem Falle leitet Baker Tilly dem Mandanten nach Erhalt der Registrie-
rungsnummer vom BZSt diese an den Mandanten weiter. Höchstvor-
sorglich weist Baker Tilly an dieser Stelle darauf hin, dass dem Man-
danten nach Erhalt der Registrierungsnummer 30 Tage für die Über-
mittlung der personenbezogenen Daten verbleiben. Im Falle einer Be-
freiung von der Verschwiegenheitspflicht ist Baker Tilly verpflichtet, alle 
bekannten personenbezogenen Daten von Nutzern zu melden. Um ge-
genüber den Finanzbehörden keinen Zweifel am Umfang der Ver-
schwiegenheitspflicht von Baker Tilly aufkommen zu lassen und dem 
Mandanten gleichwohl den bestmöglichen Service zu bieten, vereinba-
ren der Mandant und Baker Tilly folgende abweichende Vorgehens-
weise:  
Der Mandant entbindet Baker Tilly nicht von der gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht gegenüber den Finanzbehörden. Baker Tilly berät 
den Mandanten einzelfallbezogen zur Meldepflicht personenbezogener 
Daten. Der Mandant beauftragt Baker Tilly hiermit, von dem Mandanten 
im Anschluss an die vorgenannte Beratung definierte personenbezo-
gene Daten (von Nutzern und ggf. weiteren Intermediären) an das BZSt 
im Namen des Mandanten zu melden. Baker Tilly meldet dann sowohl 
die gestaltungsbezogenen als auch fristgerecht von dem Mandanten 
auftragsgemäß mitgeteilten personenbezogenen Daten zur steuerli-
chen Gestaltung. Nach Erhalt der Registrierungs- und Offenlegungs-
nummer vom BZSt teilt Baker Tilly diese dem Mandanten und etwaigen 
weiteren an der steuerlichen Gestaltung beteiligten Intermediären mit. 
Des Weiteren weist Baker Tilly darauf hin, dass die Registrier- und Of-
fenlegungsnummer im Rahmen der Steuererklärungen angegeben wer-
den müssen. Die Überprüfung der Vollständigkeit hat seitens des Man-
danten zu erfolgen, da Baker Tilly ± auch durch das Auftreten etwaiger 
weiterer Intermediäre ± eine Vollständigkeit der Daten nicht gewährleis-
ten kann.  

8. Vergütung 

 
a) Mit Ausnahme von Forderungen aus demselben Mandatsvertrag, ist 

eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch von Baker 
Tilly durch den Mandanten nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderungen des Mandanten zulässig.  

b) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Vergütungs-
ansprüche kann Baker Tilly einen Vorschuss/Abschlag fordern. Wird der 
eingeforderte Vorschuss nicht bezahlt, kann Baker Tilly nach vorheriger 
Ankündigung ihre weitere Tätigkeit für den Mandanten einstellen, bis 
der Vorschuss eingeht. Baker Tilly ist verpflichtet, die Absicht, die Tä-
tigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekanntzugeben, wenn 
diesem Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen kön-
nen. Die Vergütung von Baker Tilly ist nach Zugang der Rechnung fällig 
und unverzüglich zu begleichen.  

9. Beendigung des Mandatsvertrags 

a) Der Mandatsvertrag, sofern er nicht ohnehin wegen Zweckerreichung 
beendet ist, kann ± wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne 
der §§ 611, 675 BGB darstellt ± von jeder Partei nach Maßgabe des 



Stand: 01.08.2022 Seite 3 von 3 

                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

§ 627 BGB gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung nach Maßgabe des § 626 BGB bleibt hiervon unberührt. Die Kün-
digung hat in Textform zu erfolgen.  

b) Bei Kündigung des Mandatsvertrags durch Baker Tilly sind zur Vermei-
dung von Rechtsverlusten des Mandanten in jedem Fall noch diejenigen 
Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dul-
den (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf). 

c) Endet der Mandatsvertrag vor seiner vollständigen Ausführung, bleibt 
der Vergütungsanspruch von Baker Tilly für bis zum Beendigungszeit-
punkt erbrachte Leistungen unberührt.  

10. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort, Gerichtsstand, Informa-
tion gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

a) Für den Mandatsvertrag, seine Ausführung und die sich hieraus erge-
benden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht unter Aus-
schluss des deutschen internationalen Privatrechts und/oder des UN-
Kaufrechts.  

b) Ist der Mandant Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB), 
steht es Baker Tilly nach seiner Wahl frei, den Mandanten wahlweise 
(1) am Sitz des Mandanten 
(2) am Ort der mit der Erbringung der Leistungen schwerpunktmäßig 

befassten Niederlassung von Baker Tilly oder 
(3) am Hauptsitz von Baker Tilly in Deutschland 
vor dem jeweils örtlich und sachlich zuständigen Gericht in Anspruch zu 
nehmen. Dies gilt nicht im Falle eines gesetzlich vorgeschriebenen, un-
abdingbaren ausschließlichen Gerichtsstands.  

c) Baker Tilly ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucher-
streitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.  

11. Salvatorische Klausel; Änderungen und Ergänzungen 

a) Falls einzelne Bestimmungen dieser AAB unwirksam sein oder werden 
sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder des Man-
datsvertrags selbst dadurch nicht berührt.  

b) Änderungen und Ergänzungen dieser AAB bedürfen der Textform. 
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